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Beitragsordnung Culture Node e. V. 
 

Beitragsordnung des Vereins Culture Node e. V. (nachfolgend Verein genannt) 

In der Fassung der Mitgliederversammlung vom 28. September 2023 

 

§ 1 Allgemeines 

1. Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann nur von 

der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Beschlüsse über 

die Änderung der Beitragsordnung gelten ab dem kommenden Jahr. 

2. Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung bereits 

geleisteter Beiträge. 

 

§ 2 Zahlungsweise und Fälligkeit 

1. Die festgesetzten Beträge werden zum 30. Oktober des jeweiligen Jahres 

erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden. 

2. Die Beitragszahlung erfolgt durch Lastschrifteinzug, per Überweisung oder 

per Paypal. Die entsprechenden Kontodaten werden den Mitgliedern 

mitgeteilt. Andere Zahlungsweisen werden nicht anerkannt. 
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§ 3 Beiträge 

1. Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Die Höhe des Beitrags 

ist frei wählbar und kann monatlich, quartalsweise oder jährlich erbracht 

werden. 

2. Die Mitglieder wählen ihre Beitragshöhe bei Vereinseintritt oder nach 

Inkrafttreten der Beitragsordnung.  

3. Änderungen der Beitragshöhe sind möglich. Sie sind dem Vorstand mit 

einer Frist von einem Monat bis zur nächsten Zahlung mitzuteilen. 

4. Änderungen der persönlichen Angaben sind dem Verein schnellstmöglich 

mitzuteilen. 

 

§ 4 Gebühren 

1. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 2 Euro pro Mahnung erhoben. 

Bei Lastschriftrückgaben wird eine Gebühr von 5 Euro berechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


